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EINLEITUNG  

1.  AUS DEM HERZEN der Kirche hervorgegangen, hat sich die Katholische Universität 
in den Strom der Tradition eingefügt, die mit den ersten Anfängen der Universität als 
Institution begonnen hat. Seither war sie immer wie ein herausragendes Zentrum 
schöpferischer Kraft und Wissensverbreitung zum Wohl und Nutzen des Menschenge-
schlechtes. Aufgrund ihrer Aufgabe widmet sich die Universität als Universitas ma-
gistrorum et scholarium der Forschung und der Lehre sowie der Bildung der Studie-
renden, die mit ihren Lehrern in der gleichen Liebe zur Wissenschaft frei verbunden 
sind.(1) Mit den anderen Universitäten gemeinsam ist ihr das gaudium de veritate, 
welches dem heiligen Augustinus so teuer war, jene Freude nämlich, die Wahrheit auf 
allen Gebieten der menschlichen Erkenntnis zu suchen, zu entdecken und weiter-
zugeben.(2) Ihre hervorragende Aufgabe besteht darin, »in der geistigen Arbeit selbst 
zwei Ordnungen der Wirklichkeit existentiell zu verbinden, die man allzu oft einander 
entgegenzustellen geneigt ist, als handelte es sich um Gegensätze: die Suche nach der 
Wahrheit und die Gewissheit, die Quelle der Wahrheit bereits zu kennen«.(3) 

2.  Ich selbst habe mehrere Jahre hindurch die wohltuende Erfahrung dessen gemacht, 
wodurch ich auch innerlich bereichert wurde, was die Eigenart universitären Lebens 
ausmacht: leidenschaftliches Forschen nach der Wahrheit und hochherziges Teilhaben 
lassen der jungen Studierenden und all jener, die lernen, streng methodisch zu denken, 
um recht zu handeln, und so der menschlichen Gesellschaft besser dienen zu können. 

Daher möchte Ich allen von Herzen bezeugen, wie hoch ich die Katholische Universi-
tät schätze und wie sehr ich zugleich die Arbeit lobe, die dort in den verschiedenen 
Bereichen der menschlichen Erkenntnis geleistet wird. Besonders möchte ich hier auch 
meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass mir der Herr bei meinen häufigen 
apostolischen Reisen sehr oft die Begegnung mit den katholischen Universitätsge-
meinschaften in den verschiedenen Kontinenten der Welt gestattet hat. Sie sind für 
mich ein lebendiges und hoffnungsvolles Zeichen der Fruchtbarkeit des christlichen 
Geistes im Herzen einer jeden menschlichen Kultur. Sie geben mir begründete Hoff-
nung auf ein neues Erblühen der christlichen Kultur unter den so vielfältigen und rei-
chen Gegebenheiten dieser sich verändernden Zeit, die vor großen Herausforderungen 
steht, die aber auch Trägerin so großer Verheißungen unter dem Wirken des Geistes 
der Wahrheit und der Liebe ist. 

Meine Wertschätzung und meine Dankbarkeit möchte ich ferner all den zahllosen ka-
tholischen Dozenten in nicht-katholischen Universitäten aussprechen. Ihre im Licht 
des christlichen Glaubens gelebte akademische und wissenschaftliche Aufgabe muss 
für das Wohl der Universität, in der sie arbeiten, als wertvoll angesehen werden. Ihre 
Präsenz ist in der Tat ein ständiger Ansporn zu vorurteilsfreier Suche nach der Wahr-
heit und nach der Weisheit, die von oben kommt. 
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3.  Vom Beginn meines Pontifikats an habe ich mich bemüht, meinen engsten Mitarbei-
tern, den Kardinälen, der Kongregation für das Katholische Bildungswesen, wie auch 
jenen Männern und Frauen, die im Bereich der Kultur in der ganzen Welt arbeiten, 
meine feste Überzeugung mitzuteilen: Das Gespräch, das die Kirche mit den verschie-
denen Kulturen der heutigen Zeit führt, ist der lebendige Ort, »auf dem das Schicksal 
der Kirche und der Welt am Ende dieses unseres Jahrhunderts entschieden wird«.(4) 
Denn es gibt nur eine einzige Kultur: Die Kultur des Menschen, die vom Menschen 
ausgeht und für den Menschen da ist.(5) Die Kirche, die nach einem von meinem Vor-
gänger Papst Paul VI. vor der UNO gebrauchten Wort »Expertin in Menschlich-
keit«(6) ist, erforscht mit Hilfe ihrer Katholischen Universitäten und mit Hilfe von de-
ren humanistischem und wissenschaftlichem Erbe die Geheimnisse des Menschen und 
der Welt, und durchdringt sie im Lichte der ihr geschenkten Offenbarung. 

4.  Es liegt in der Ehre und Verantwortung einer Katholischen Universität, sich ohne Vor-
behalt der Sache der Wahrheit zu widmen. Dies ist die ihr eigene Weise, der Würde 
des Menschen und zugleich der Sendung der Kirche zu dienen. Die Kirche ist zutiefst 
davon überzeugt, »dass die Wahrheit ihre wirkliche Bundesgenossin ist ... und dass 
Erkenntnis und Vernunft treue Dienerinnen des Glaubens sind«.(7) Ohne den Erwerb 
nützlichen Wissens zu vernachlässigen, zeichnet sich vielmehr die Katholische Uni-
versität aus durch ihre freie Erforschung der ganzen Wahrheit über die Welt, über den 
Menschen und über Gott. Denn gerade unsere Zeit bedarf dringend jenes uneigennüt-
zigen Dienstes, der darin besteht, den Sinn der Wahrheit zu verkünden, die ein grund-
legendes Gut ist, ohne das Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde zugrunde ge-
hen. Aufgrund einer gewissen Art von universalem Humanismus widmet sich die Ka-
tholische Universität voll und ganz der Erforschung aller Aspekte der Wahrheit in ih-
rer wesentlichen Verbindung mit der höchsten Wahrheit, die Gott ist. Furchtlos und 
mit Begeisterung lässt sie sich auf alle Wege des Wissens ein, im Bewusstsein, dass 
der ihr vorausgeht, der selbst »der Weg, die Wahrheit und das Leben«(8) ist, der Lo-
gos. Sein Geist der Einsicht und der Liebe ermöglicht es dem Menschen, durch seine 
Vernunft die letzte Wirklichkeit zu finden, die sein Ursprung und Ziel ist, und die al-
lein fähig ist, in Fülle jene Weisheit zu schenken, ohne welche die Zukunft der Welt 
gefährdet wäre. 

5.  In Verbindung mit der unvoreingenommenen Suche der Wahrheit erhält auch die Be-
ziehung von Glaube und Vernunft Licht und Sinn. »Intellege ut credas, crede ut intel-
legas«.(9) Diese Weisung des heiligen Augustinus gilt auch für die Katholischen Uni-
versitäten. Sie sind eingeladen, mutig den Reichtum von Offenbarung und Natur zu er-
forschen. Das gemeinsame Bemühen von Vernunft und Glaube lässt die Menschen die 
Fülle ihrer Menschlichkeit finden, die nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen und 
nach der Sünde auf noch wunderbarere Weise in Christus wiederhergestellt und dazu 
bestimmt ist, im Lichte des Geistes zu leuchten. 

6.   Die Katholische Universität schafft durch die Begegnung zwischen dem unerforschli-
chen Reichtum der heil bringenden Botschaft des Evangeliums und der Vielfalt und 
Größe der Bereiche menschlicher Erkenntnis, in die sie diese Botschaft einbringt, die 
Möglichkeit, dass die Kirche ein Gespräch von einmaliger Fruchtbarkeit mit allen 
Menschen jedweder Kultur führen kann. Denn der Mensch lebt ein seiner würdiges 
Leben nur aufgrund seiner Kultur; und wenn er seine Fülle in Christus findet, ist auch 
nicht daran zu zweifeln, dass das Evangelium, wenn es ihn erreicht und ihn in all sei-
nen Dimensionen wiederherstellt, auch für die Kultur, von der Mensch lebt, fruchtbar 
ist. 
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7.  In der Welt von heute, die so sehr gezeichnet ist durch den rapiden Fortschritt in Wis-
senschaft und Technik, werden Gewicht und Dringlichkeit der Aufgaben der Katholi-
schen Universität immer größer. Die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik 
bringen einerseits ein ungeheueres Wachstum der Wirtschaft und der Industrie mit 
sich, andererseits verlangen sie eine dementsprechende Sinnforschung, um sicherzu-
stellen, dass die neuen Errungenschaften zum wahren Wohl der einzelnen Menschen 
und der ganzen menschlichen Gemeinschaft insgesamt verwendet werden. Wenn 
schon diese Sinnforschung Aufgabe einer jeden Universität ist, ist die Katholische U-
niversität umso mehr dazu berufen, dieser Anforderung zu entsprechen. Ihr christlicher 
Geist lässt sie in die eigenen Studien die sittliche, geistige und religiöse Perspektive 
einbringen und die Ergebnisse von Wissenschaft und Technik aus der Sicht der ganzen 
menschlichen Person werten. 

Daher sind die Katholischen Universitäten aufgerufen zu ständiger Erneuerung, einmal 
weil sie Universitäten sind, zum anderen weil sie katholisch sind. Denn »auf dem Spiel 
steht der Sinn der wissenschaftlichen Forschung und der Technik, des sozialen Zu-
sammenlebens und der Kultur, doch noch tiefer betrachtet, die Bedeutung des Men-
schen selbst«.(10) Solche Erneuerung verlangt ein klares Bewusstsein davon, dass 
schon aufgrund ihres katholischen Charakters die Universität besser in der Lage ist, 
die Wahrheit unparteiisch zu erforschen; ein Forschen, das den verschiedenartigsten 
Einzelinteressen weder untergeordnet noch von ihnen abhängig ist. 

8.  Nach der Veröffentlichung der Apostolischen Konstitution Sapientia Christiana für 
die Kirchlichen Universitäten und Fakultäten,(11) erscheint es angebracht, auch für die 
Katholischen Universitäten ein entsprechendes Dokument zu verfassen, gleichsam als 
eine »Magna Charta«, auf die sie sich in Zukunft beziehen können. Diese »Magna 
Charta« umfasst lange und fruchtbare Erfahrung der Kirche im universitären Bereich, 
sie ist offen für die in den kommenden Jahren zu leistende hoffnungsvolle Arbeit, die 
mutigen Erfindungsgeist und strenge Treue erfordert. 

9.  Dieses Dokument wendet sich namentlich an die Leiter der Katholischen Universitä-
ten, an die akademischen Gemeinschaften und außerdem an alle, die sich um die Uni-
versitäten bemühen, vor allem an die Bischöfe, an die Ordensgemeinschaften und 
kirchlichen Institutionen sowie an die zahlreichen Laien, die an jenem hohen Dienst 
der höheren Bildung beteiligt sind. Anliegen ist, dass »gleichsam der christliche Geist 
bei dem gesamten Bemühen um die Förderung einer höheren Kultur öffentlich, stets 
und universell präsent sei. Die Studenten dieser Anstalten sollen zu Menschen heran-
gebildet werden, die in ihrer Wissenschaft bestens bewandert, wichtigen Aufgaben im 
öffentlichen Leben gewachsen und Zeugen des Glaubens in der Welt sind«.(12) 

10.  Außer an die Katholischen Universitäten wende ich mich auch an die zahlreichen ka-
tholischen Institutionen der höheren Bildung. Ihrem Wesen und ihrer Zielsetzung nach 
ist ihnen gemeinsam, dass sie einige oder alle Aufgaben einer Universität wahrnehmen 
und so ihren Beitrag leisten für Kirche und Gesellschaft durch ihre eigenen Forschun-
gen, sei es durch Erziehung oder durch Vorbereitung für einen Beruf. Wenngleich die-
ses Dokument namentlich die Katholischen Universitäten betrifft, so will es doch alle 
Institutionen der höheren Bildung umfassen, deren Ziel es ist, Geist und Kultur des 
Menschen mit der Botschaft des Evangeliums Christi zu durchdringen. 

Mit größtem Vertrauen und ebensolcher Hoffnung ermutige ich alle Katholischen U-
niversitäten, ihre so unersetzliche Aufgabe weiterhin zu erfüllen, die von Tag zu Tag 
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immer notwendiger erscheint für die Begegnung der Kirche mit den sich fortentwi-
ckelnden Wissenschaften und mit den vielfältigen Kulturen unserer Zeit. 

Gemeinsam mit meinen Mitbrüdern im Bischofsamt, die mit mir an der pastoralen 
Aufgabe teilhaben, möchte ich Euch allen meine feste Überzeugung kundtun: Ohne 
Zweifel ist die Universität eines der besten Mittel, das die Kirche der heutigen Zeit an-
zubieten hat, die sichere Erkenntnis und Weisheit sucht. Weil der Kirche die Ver-
pflichtung obliegt, allen Menschen die Frohe Botschaft zu bringen, darf sie niemals 
aufhören, sich um diese Institution zu kümmern. Durch Forschung und Lehre helfen 
ihr die Katholischen Universitäten dabei, in einer diesen unseren Tagen geeigneten 
Weise die neuen und alten Schätze der menschlichen Kultur zu erforschen, »nova et 
vetera« nach Jesu Wort.(13) 

11.  Schließlich wende ich mich an die gesamte Kirche in der Überzeugung, dass die Ka-
tholischen Universitäten für ihr Wachstum wie auch für die Entfaltung der christlichen 
Kultur und des menschlichen Fortschritts unverzichtbar sind. Deswegen ist die ganze 
kirchliche Gemeinschaft eingeladen, den Katholischen Institutionen der höheren Bil-
dung Hilfe zu leisten und sie zu unterstützen bei dem Bemühen, sich zu entfalten und 
zu erneuern. Vor allem jedoch ist sie aufgerufen, die Rechte und die Freiheit dieser In-
stitutionen in der weltlichen Gesellschaft zu schützen, sie finanziell zu unterstützen, 
vor allem in den Nationen, wo es besonders nötig ist, und Hilfe zu gewähren bei der 
Gründung neuer Katholischer Universitäten, wo immer es erforderlich ist. 

Von Herzen wünsche ich, dass diese Weisungen, die sich auf die Lehre des II. Vatika-
nischen Konzils und auf die Vorschriften des Codex Iuris Canonici stützen, es den Ka-
tholischen Universitäten und den übrigen Hochschuleinrichtungen erlauben, ihre un-
verzichtbare Aufgabe zu erfüllen, gerade jetzt, wo mit dem neuen Jahrtausend eine 
neue Gnadenzeit sich eröffnet. 

 

TEIL I 

CHARAKTER UND AUFGABE 

A.   CHARAKTER EINER KATHOLISCHEN UNIVERSITÄT 

1.    Wesen und Ziel 

12.  Jede Katholische Universität ist als Universität eine akademische Gemeinschaft, die in 
strenger und kritischer Methode zum Schutz und zur Förderung der menschlichen 
Würde und zugleich des Kulturerbes ihren Beitrag leistet durch Forschung und Lehre 
und durch die verschiedenen Dienste, die sie den örtlichen, nationalen und internatio-
nalen Gemeinschaften zu deren Nutzen erbringt.(14) Sie besitzt jene institutionelle 
Autonomie, die notwendig ist, damit sie ihre Aufgaben wirksam erfüllen kann, und sie 
gewährleistet ihren Mitgliedern die akademische Freiheit, unter Wahrung der Rechte 
des Individuums und der Gemeinschaft, innerhalb des Anspruchs der Wahrheit und 
des Gemeinwohls.(15) 

13.  Weil es die Zielsetzung einer Katholischen Universität ist, angesichts der großen Fra-
gestellungen in Gesellschaft und Kultur in institutionalisierter Form das Christliche im 
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universitären Bereich präsent zu machen,(16) muss diese Universität als Katholische 
Universität durch folgende Wesensmerkmale geprägt sein: 

1. christliche Ausrichtung nicht nur der einzelnen Mitglieder, sondern der ganzen U-
niversitätsgemeinschaft als solcher;  

2. ständige Reflexion im Lichte des katholischen Glaubens über den immerfort wach-
senden Schatz der menschlichen Erkenntnis, zu dem sie ihren Teil mit den ihr ei-
genen Studien beizutragen sucht;  

3. Treue gegenüber der christlichen Botschaft, so wie sie von der Kirche ausgelegt 
wird;  

4. institutionalisierte Verpflichtung, dem Volk Gottes und der Menschheitsfamilie zu 
dienen auf ihrem Weg zu jenem alles transzendierenden Ziel, das dem Leben sei-
nen Sinn gibt.(17)  

14.  »Im Licht dieser vier Eigenschaften ist offenkundig, dass über Lehre, Forschung und 
über die allen Universitäten gemeinsamen Dienste hinaus, eine Katholische Universi-
tät aufgrund ihrer als Institution eigenen Verpflichtung in ihre Arbeit die Inspiration 
und das Licht der christlichen Botschaft einbezieht. In einer Katholischen Universität 
prägen und durchdringen daher katholische Ideale, Haltungen und Grundsätze die viel-
fältige Tätigkeit der Universität in Übereinstimmung mit Wesen und Autonomie, die 
diesen Tätigkeiten eigen sind. Kurz gesagt: Da die Katholische Universität gleichzeitig 
sowohl Universität als auch katholisch ist, muss sie zugleich eine Gemeinschaft von 
Dozenten und Studierenden aus den verschiedenen Bereichen menschlichen Wissens 
sein und zugleich eine akademische Institution, in der das Katholische in lebendiger 
Weise gegenwärtig ist«.(18) 

15.  Die Katholische Universität ist deshalb der Ort, an dem Wissenschaftler die Tiefe der 
Wahrheit der Dinge mit den einer jeden akademischen Disziplin eigenen Methoden er-
forschen und so zur Bereicherung des Schatzes menschlichen Wissens beitragen. Jede 
Disziplin wird in geordneter systematischer Weise betrieben, und die verschiedenen 
Disziplinen stehen in einem Gespräch miteinander und bereichern sich so gegenseitig. 

Solche Forschung ist nicht nur den Männern und den Frauen bei der unaufhörlichen 
Suche nach Wahrheit eine Hilfe, sie ist vielmehr auch das heute so sehr notwendige 
Zeugnis für das Vertrauen, das die Kirche auf den inneren Wert von Wissenschaft und 
Forschung setzt. 

Die Forschung an einer Katholischen Universität umfasst deshalb notwendigerweise: 
a) das Bemühen um Integration des Wissens; b) den Dialog zwischen Glaube und Ver-
nunft; c) die ethische Verantwortung; d) theologische Perspektive. 

16.  Die Integration des Wissens bleibt eine stets zu vervollkommende Aufgabe. Zudem 
macht die in unseren Tagen angewachsene Fülle des Wissens, zu der die fortwährend 
zunehmende Aufsplitterung des Wissens selbst innerhalb der einzelnen akademischen 
Disziplinen hinzukommt, diese Aufgabe immer schwieriger. Aber die Universität 
selbst, und vor allem die Katholische Universität »muss eine "lebendige Einheit" von 
Organen sein, die sich der Erforschung der Wahrheit widmen. ... Es gilt daher eine 
solche höhere Synthese zu fördern, denn nur darin findet jener Durst nach Wahrheit 
Befriedigung, der tief im Herzen des Menschen lebendig ist«.(19) Die Universitätsdo-
zenten werden ständig bemüht sein, mit Hilfe von Beiträgen der Philosophie und 
Theologie, den Platz und die Bedeutung der einzelnen Disziplinen zu bestimmen im 
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Rahmen eines Menschen- und Weltbildes, das vom Evangelium, und folglich vom 
Glauben an Christus, den »Logos« und das Zentrum der Schöpfung und der Mensch-
heitsgeschichte, erleuchtet ist. 

17.  Die Katholische Universität, die diese Integration des Wissens fördern will, muss sich 
besonders dem Dialog zwischen Glaube und Vernunft widmen, damit tiefer erfasst 
werden kann, wie Glaube und Vernunft in der einen Wahrheit zusammenkommen. 
Wenn auch jede akademische Disziplin die eigene Integrität und Forschungsmethode 
wahrt, so wird durch diesen Dialog doch hervorgehoben, dass »die methodische For-
schung in allen Wissensbereichen - vorausgesetzt, sie wirklich geht in wissenschaftli-
cher Weise und gemäß den Normen der Sittlichkeit vor - niemals in einen echten Kon-
flikt mit dem Glauben kommen kann, weil die Wirklichkeiten des profanen Bereichs 
und die des Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung haben«.(20) Diese lebendige 
Wechselwirkung zweier verschiedener Ordnungen der Erkenntnis der einen Wahrheit 
führt zu einer größeren Liebe der Wahrheit selbst und trägt zu einem breiteren Ver-
ständnis des Sinns des menschlichen Lebens und des Ziels der göttlichen Schöpfung 
bei. 

18.  Weil jedes Wissen im Dienst der menschlichen Person stehen soll, deshalb ist an einer 
Katholischen Universität die Forschung immer mit der Sorge um die ethischen und 
moralischen Inhalte verbunden, welche die Methoden und die Ergebnisse in sich ber-
gen. Wenn diese Sorge auch mit jeder Art von Forschung verbunden ist, so ist sie be-
sonders drängend im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Forschung: 
»Wir müssen überzeugt sein vom Vorrang der Ethik gegenüber der Technik, vom Pri-
mat der Person gegenüber den Sachen, von der Überlegenheit des Geistes gegenüber 
der Materie. Die Sache des Menschen kommt voran nur, wenn sich die Wissenschaft 
mit dem Gewissen zusammenschließt. Der Wissenschaftler wird der Menschheit einen 
echten Dienst leisten, wenn er "den Sinn für die Transzendenz des Menschen gegen-
über der Welt und Gottes gegenüber dem Menschen" bewahrt«.(21) 

19.  Auf der Suche nach einer Synthese des Wissens wie auch im Dialog zwischen Glaube 
und Vernunft kommt der Theologie eine besonders bedeutende Stellung zu. Sie leistet 
auch einen Beitrag für alle anderen Disziplinen, die sich der Sinnfrage stellen, und 
zwar nicht nur indem sie ihnen hilft zu prüfen, auf welche Weise deren Ergebnisse den 
Menschen und die Gesellschaft beeinflussen, sondern indem sie auch eine Perspektive 
und eine Orientierung bereitstellt, die in deren eigenen Methoden nicht enthalten sind. 
Andererseits befruchtet der Austausch mit diesen anderen Disziplinen und ihren Er-
gebnissen auch die Theologie selbst, indem er ihr ein besseres Verständnis der heuti-
gen Zeit ermöglicht und die theologische Forschung den Anforderungen der Gegen-
wart näher bringt. Im Blick auf dieses der Theologie eigene Gewicht unter den akade-
mischen Disziplinen muss jede Katholische Universität eine theologische Fakultät o-
der wenigstens einen Lehrstuhl für Theologie haben.(22) 

20.  Wegen der engen Beziehung zwischen Forschung und Lehre ist es erforderlich, dass 
die bereits aufgezählten Postulate für die Forschung den gesamten Lehrbetrieb beein-
flussen. Die einzelnen Disziplinen werden zwar in systematischer Weise und gemäß 
den ihnen eigenen Methoden vermittelt, doch hilft die Interdisziplinarität, die durch 
den Beitrag der Philosophie und Theologie befruchtet ist, den Studierenden, sich eine 
organische Sicht der Wirklichkeit zu erwerben und die ständige Sehnsucht nach Ent-
faltung des Geistes zu hegen. Bei der Vermittlung des Wissens zeigt sich, dass die 
menschliche Vernunft in ihrer Reflexion sich immer neuen Fragestellungen öffnet, und 
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wie die erschöpfende Antwort auf diese letztlich von oben durch den Glauben gegeben 
wird. Außerdem sind die moralischen Inhalte einer jeden Disziplin als wesentlicher 
Bestandteil bei deren Vermittlung zu werten; und dies, damit der gesamte Bildungs-
prozess letztlich auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit ausgerichtet sei. Schließ-
lich bietet die katholische Theologie, in voller Treue zu Schrift und Überlieferung und 
kirchlichem Lehramt gelehrt, eine klare Kenntnis der Grundsätze des Evangeliums, 
wodurch der Sinn des menschlichen Lebens betont und ihm eine neue Würde verlie-
hen wird. 

Durch Forschung und Lehre sollen die Studenten in den verschiedenen Disziplinen so 
gebildet werden, dass sie in jenem Bereich der Wissenschaft, in dem sie sich dem 
Dienst an Gesellschaft und Kirche widmen werden, eine wirkliche Sachkenntnis er-
werben und gleichzeitig auch in der Lage seien, ihren Glauben vor der Welt zu bezeu-
gen. 

2.    Universitätsgemeinschaft 

21.  Ihre Ziele verfolgt die Katholische Universität auch, wenn sie sich darum bemüht, eine 
wirklich menschliche und vom Geist Christi durchdrungene Gemeinschaft zu bilden. 
Die Quelle ihrer Einheit entspringt der gemeinsamen Hingabe an die Wahrheit, der 
Hochschätzung der menschlichen Würde und letztlich der Person und Botschaft Chris-
ti, der dieser Institution die ihr eigene Qualität gibt. Aufgrund dieser Prägung wird die 
Universitätsgemeinschaft vom Geist der Freiheit und der Liebe durchdrungen, und ge-
kennzeichnet durch gegenseitige Achtung, durch ehrlichen Dialog und durch Schutz 
der Rechte eines jeden Einzelnen. Ihren Mitgliedern verhilft sie zur vollen Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit. Die Mitglieder suchen umgekehrt als Einzelne, entsprechend ihrer 
Stellung und ihrer Fähigkeit, die Einheit zu fördern und sie tragen dazu bei, die Ent-
scheidungen zu fällen, welche die Gemeinschaft selbst betreffen, so wie auch den ka-
tholischen Charakter dieser Institution zu wahren und zu stärken. 

22.  Die Universitätslehrer haben sich ständig um Fortbildung zu bemühen und Inhalte, 
Gegenstände und Ergebnisse jeder Disziplin in ein zusammenhängendes Weltbild ein-
zuordnen. Die christlichen Dozenten sind aufgerufen, Zeugen und Lehrer echt christli-
chen Lebens zu sein, das die erreichte Verschmelzung von Glaube und Kultur, von 
entsprechender beruflicher Kompetenz und christlicher Weisheit offenbart. Alle Do-
zenten sollen durchdrungen sein von den hohen akademischen Zielen und von den 
Grundsätzen eines echt menschlichen Lebens. 

23.  Die Studierenden werden aufgefordert, sich eine Bildung anzueignen, die den hohen 
Rang der humanistischen und kulturellen Entfaltung mit der spezifischen Berufsaus-
bildung verbindet. Diese Entfaltung muss so beschaffen sein, dass die Lernenden sich 
ermutigt fühlen, ihr ganzes Leben lang die Suche nach der Wahrheit und nach deren 
Sinn fortzusetzen, weil nämlich »der menschliche Geist so gebildet werden muss, dass 
die Fähigkeit des Staunens, der eigentlichen Wesenserkenntnis, der Kontemplation, 
der persönlichen Urteilsbildung und das religiöse, sittliche und gesellschaftliche Be-
wusstsein gefördert werden«.(23) Dadurch werden sie fähig und geeignet, sich eine 
echte christliche Lebensweise zu erwerben, oder, wenn sie diese vielleicht schon er-
reicht haben, zu vertiefen. Sie müssen sich des Ernstes ihres Berufes bewusst sein und 
Freude darüber empfinden, dass sie morgen qualifizierte Führer sein werden und Zeu-
gen für Christus an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. 
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24.  Die verantwortlichen Leiter und Verwalter einer Katholischen Universität haben stän-
dig das Wachstum der Universität und der Universitätsgemeinschaft durch echte 
Pflichterfüllung im Geist des Dienens zu fördern. Einsatz und Zeugnis der nichtaka-
demischen Mitarbeiter sind ebenfalls unverzichtbar für den Charakter und das Leben 
der Universität. 

25.  Viele Katholische Universitäten sind von Ordensgemeinschaften gegründet worden 
und weiterhin auf deren ständige Unterstützung angewiesen. Die Ordensgemeinschaf-
ten, die sich dem Apostolat der höheren Bildung widmen, sind daher aufgerufen, die-
sen Institutionen bei der Erneuerung ihrer Verpflichtung beizustehen und fortzufahren, 
solche Ordensmänner und Ordensfrauen auszubilden, von denen ein echter Beitrag für 
Aufgabe und Tätigkeit einer Katholischen Universität geleistet werden kann. 

Schließlich war und ist die Arbeit der Universität seit jeher ein Mittel, durch das die 
Laien eine bedeutsame Aufgabe in der Kirche erfüllen können. Im größeren Teil der 
Katholischen Universität besteht die akademische Gemeinschaft heute mehr aus Laien, 
die vermehrt viele höhere Dienste und Leitungsaufgaben wahrnehmen. Diese katholi-
schen Laien folgen der Aufforderung der Kirche, »sich mutig und kreativ an den privi-
legierten Orten der Kultur, wie sie die Welt der Schulen und Universitäten ist, eine 
Präsenz zu verschaffen«.(24) Die Zukunft der Katholischen Universitäten hängt zu ei-
nem ganz großen Teil vom sachkundigen und hochherzigen Einsatz der katholischen 
Laien ab. Ihren wachsenden Einsatz in diesen Bildungsstätten wertet die Kirche als ein 
Zeichen großer Hoffnung und als eine Bestätigung der unersetzbaren Berufung der 
Laien in Kirche und Welt. Sie vertraut darauf, dass die Laien in Ausübung der ihnen 
eigenen Aufgaben »alle zeitlichen Dinge ... so durchleuchten und ordnen, dass sie im-
mer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln und zum Lob des Schöpfers 
und Erlösers gereichen«.(25) 

26.  Den Universitätsgemeinschaften vieler katholischer Institutionen gehören Kollegen 
und Mitglieder aus anderen Kirchen, kirchlichen Gemeinschaften oder Religionen an, 
aber auch Kollegen, die sich zu keinem Glauben bekennen. Diese Männer und Frauen 
können aufgrund ihrer Erfahrung dem Fortschritt der verschiedenen akademischen 
Disziplinen oder der Durchführung anderer Aufgaben in der Universität nützen. 

3.    Katholische Universität in der Kirche 

27.  Als Universität steht jede Katholische Universität mit der Kirche in einer unabdingba-
ren Verbindung, die ihrer Natur nach zum spezifischen Wesen dieser Institution ge-
hört. Als Katholische Universität nämlich nimmt sie unmittelbar teil am Leben der 
Teilkirche, an der sie ihren Sitz hat. Insofern sie jedoch zugleich als akademische In-
stitution in die internationale Gemeinschaft der Institutionen für Lehre und Forschung 
eingebunden ist, hat sie auch am Leben der Gesamtkirche Anteil und baut es mit auf; 
aus diesem Grund geht sie eine besondere Bindung an den Heiligen Stuhl ein, wegen 
des Dienstes der Einheit, den dieser für die ganze Kirche zu erfüllen gehalten ist. Aus 
dieser Verbindung mit der Kirche erwachsen als Konsequenzen: Treue der Universität 
als Institution zur christlichen Botschaft, Anerkennung der Autorität des kirchlichen 
Lehramts in Glaubens- und Sittenfragen und Gehorsam ihm gegenüber. Die katholi-
schen Mitglieder der Universitätsgemeinschaft ihrerseits sind zur persönlichen Treue 
gegenüber der Kirche berufen mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Von den 
nichtkatholischen Mitgliedern wird die Beachtung des katholischen Charakters der In-
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stitution gefordert, in der sie arbeiten, während die Universität andererseits deren Reli-
gionsfreiheit achtet.(26) 

28.  Die Bischöfe haben die besondere Verpflichtung, die Katholischen Universitäten zu 
fördern und besonders sie aufmerksam zu begleiten und ihnen in der Bewahrung und 
Stärkung ihrer katholischen Identität beizustehen, auch gegenüber der staatlichen Au-
torität. Das wird in angemessener Weise erreicht, wenn feste personelle und pastorale 
Bindungen zwischen den Universitäten und den kirchlichen Autoritäten geschaffen 
und beibehalten werden, die durch gegenseitiges Vertrauen übereinstimmende Zu-
sammenarbeit und ständiges Gespräch charakterisiert sind. Wenn sich auch die Bi-
schöfe nicht unmittelbar in die innere Leitung einmischen, so dürfen sie dennoch 
»nicht als von außen her wirkend angesehen werden, sondern als Teilhaber am Leben 
der Katholischen Universität«.(27) 

29.  Indem die Kirche »die rechtmäßige Eigengesetzlichkeit der Kultur und vor allem der 
Wissenschaften« bejaht, anerkennt sie zugleich auch die akademische Freiheit der ein-
zelnen Wissenschaftler in ihrer eigenen Disziplin gemäß den Grundsätzen und Metho-
den der betreffenden Wissenschaft,(28) innerhalb des Anspruchs der Wahrheit und des 
Gemeinwohls. 

Auch die Theologie hat als Wissenschaft in der Universität ihren rechtmäßigen Platz 
neben den übrigen Disziplinen. Sie hat, wie es ihr zusteht, ihre spezifischen Grundsät-
ze und ihre eigene Methode, die sie als Wissenschaft definieren. Insofern sie an diesen 
Grundsätzen festhalten und die entsprechende Methode anwenden, erfreuen sich auch 
die Theologen derselben akademischen Freiheit. 

Die Bischöfe mögen die schöpferische Arbeit der Theologen anregen. Die Theologen 
dienen nämlich der Kirche durch Forschung, die gemäß einer der Theologie eigenen 
Methode durchgeführt wird. Sie streben danach, den Sinn der christlichen Offenba-
rung, wie er von Schrift und Überlieferung und kirchlichem Lehramt weitergegeben 
wird, besser zu erfassen, tiefer zu entfalten und wirksamer kundzumachen. Sie erfor-
schen auch Wege, auf welchen die Theologie Licht in die einzelnen Probleme der Kul-
tur unserer Zeit bringen kann. Weil die Theologie die geoffenbarte Wahrheit zu ver-
stehen sucht, deren authentische Interpretation den Bischöfen der Kirche anvertraut 
ist,(29) gehört es zugleich wesentlich zu den Grundsätzen und zur Methode der For-
schung und der Lehre dieser akademischen Disziplin, dass die Theologen die Autorität 
der Bischöfe respektieren und der katholischen Lehre anhangen müssen, entsprechend 
dem Grad der Verbindlichkeit, in der sie gelehrt wird.(30) Das Gespräch zwischen Bi-
schöfen und Theologen ist wegen der je eigenen, aber aufeinander bezogenen Aufgabe 
beider Seiten, äußerst notwendig; das gilt ganz besonders heute, wo Forschungsergeb-
nisse durch die sozialen Kommunikationsmittel so rasch und allseitig verbreitet wer-
den.(31) 
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B.    DIENSTAUFTRAG DER KATHOLISCHEN UNIVERSITÄT 

30.  Grundlegender Auftrag der Universität ist das ständige Suchen nach Wahrheit durch 
Erforschen, Bewahren und Verbreiten von Wissen zum Wohl der Gesellschaft. An 
diesem Auftrag nimmt die Katholische Universität durch ihre Eigenart und ihre eigene 
Zielsetzung teil. 

1.    Dienst an Kirche und Gesellschaft 

31.  Durch Lehre und Forschung leistet die Katholische Universität der Kirche eine unver-
zichtbare Hilfe: sie bildet Männer und Frauen aus, die, geprägt durch die christlichen 
Grundsätze und befähigt, in reifer Weise und verantwortlich ihre christliche Berufung 
zu leben, auch Aufgaben in der Kirche übernehmen können. Außerdem kann die Ka-
tholische Universität durch die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschung der 
Kirche helfen, auf die Probleme und Anforderungen der Zeit zu antworten. 

32.  Die Katholische Universität ist wie jede andere Universität in die menschliche Gesell-
schaft eingebunden. Um der Kirche einen immer besseren Dienst leisten zu können, ist 
sie aufgerufen - freilich immer im Bereich ihrer Kompetenz - ein noch wirksameres 
Instrument des kulturellen Fortschrittes für den Einzelnen wie für die Gesellschaft zu 
sein. Ihre Forschungstätigkeit muss daher das Studium der schwierigen Probleme un-
serer Zeit umfassen, wie z.B. die Würde des menschlichen Lebens, die Förderung der 
Gerechtigkeit für alle, die Qualität der persönlichen und familiären Lebensverhältnis-
se, den Schutz der Natur, die Suche nach Frieden und politischer Stabilität, die gerech-
tere Verteilung der Güter der Welt und eine neue wirtschaftliche und politische Ord-
nung, damit sie besser dem allgemeinen Wohl der einzelnen Nationen und der Ge-
meinschaft aller Nationen dient. Die universitäre Forschung wird dahin zielen, die 
Wurzeln und die Ursachen der schwierigen Probleme unserer Zeit unter Beachtung vor 
allem der ethischen und religiösen Dimensionen von Grund auf zu erforschen. 

Wenn es erforderlich ist, muss die Katholische Universität den Mut haben, auch unbe-
queme Wahrheiten zu sagen, die der öffentlichen Meinung nicht gefallen, die jedoch 
notwendig sind, das wahre Wohl der Gesellschaft zu schützen. 

33.  Unter christlichem Gesichtspunkt werden bevorzugt die in der modernen Gesellschaft 
und Kultur vorherrschenden Werte und Normen geprüft und beurteilt, sowie die Ver-
pflichtung der heutigen Gesellschaft, jene ethischen und religiösen Grundsätze zu ver-
künden, die dem menschlichen Leben seinen vollen Sinn geben. Dies ist ein weiterer 
Beitrag, den die Universität für die Entwicklung jener echten christlichen Anthropolo-
gie leisten kann, die ihren Ursprung von der Person Christi nimmt und die bewirkt, 
dass die Dynamik der Schöpfung und Erlösung die Wirklichkeit und die richtige Lö-
sung der Lebensfragen beeinflusst. 

34.  Im Hinblick auf die Förderung der sozialen Gerechtigkeit ist die christliche Gesin-
nung des Dienstes am Mitmenschen für jede Katholische Universität von besonderer 
Bedeutung und muss von den Dozenten geteilt und bei den Studenten entwickelt wer-
den. Die Kirche setzt sich entschieden für die umfassende Entwicklung eines jeden 
Mannes und einer jeden Frau ein.(32) Das Evangelium, in der kirchlichen Soziallehre 
ausgelegt, ruft nachdrücklich zur Förderung des Fortschritts der Völker auf, »vor allem 
derer, die dem Hunger, dem Elend, den endemischen Krankheiten, der Unwissenheit 
zu entrinnen suchen; derer, die umfassend an den Früchten der Zivilisation teilnehmen 



 11

und ihre Begabung wirksam zur Geltung bringen wollen, die sich entschieden ihrer 
vollen Entfaltung zuwenden«.(33) Jede Katholische Universität nimmt die Verantwor-
tung wahr, einen konkreten Beitrag zu leisten zum Fortschritt der Gesellschaft, in der 
sie wirkt: sie kann zum Beispiel Wege suchen, auf welchen die universitäre Bildung 
all jenen zugänglich gemacht wird, die aus ihr Nutzen ziehen könnten, besonders den 
Armen oder den Mitgliedern von Minderheitsgruppen, denen diese Bildung herkömm-
licherweise vorenthalten wurde. Es ist Sache der Katholischen Universität, nach Mög-
lichkeit den Fortschritt der Entwicklungsländer zu fördern. 

35. In ihrem Bemühen um eine Antwort auf diese komplexen Probleme, die so viele As-
pekte des menschlichen Lebens und der Gesellschaft berühren, wird die Katholische 
Universität auf die Zusammenarbeit unter den verschiedenen akademischen Diszipli-
nen drängen, die bereits ihren eigenen Beitrag in der Suche nach Lösungen leisten. 
Weil über dies die einzelnen Institutionen unter begrenzter finanzieller und personeller 
Ausstattung leiden, ist vorrangig gefordert, dass die Katholischen Universitäten sich 
selbst zu gemeinsamen Forschungsprojekten zusammenfinden und auch mit anderen 
privaten oder öffentlichen Institutionen zusammenarbeiten. Unter dieser Rücksicht, 
wie auch bezüglich anderer spezifischer Tätigkeitsbereiche einer Katholischen Univer-
sität, ist die Bedeutung anzuerkennen, die den verschiedenen nationalen und internati-
onalen Vereinigungen der Katholischen Universitäten zukommt. Unter ihnen ist in be-
sonderer Weise die Aufgabe der Internationalen Vereinigung der Katholischen Uni-
versitäten (Foederatio Internationalis Studiorum Universitatum Catholicarum) zu er-
wähnen, die vom Heiligen Stuhl errichtet ist,(34) welcher von ihr eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit erwartet. 

36.  Durch Programme der ständigen Weiterbildung der Erwachsenen, durch Ausbildung 
von Dozenten zum Dienst in der Beratung, durch Einsatz der neuen Kommunikati-
onsmittel und auf vielfältige andere Weise kann die Katholische Universität erreichen, 
dass die wachsende Summe des menschlichen Wissens und ein von Tag zu Tag besser 
werdendes Glaubensverständnis einer größeren Zahl von Menschen zur Verfügung 
steht. Auf diese Weise werden die Dienste der Universität über den eigentlich akade-
mischen Bereich hinaus ausgeweitet. 

37.  Im Dienst an der Gesellschaft wird die akademische, kulturelle und wissenschaftliche 
Welt in der Umgebung der Katholischen Universität der natürliche bevorzugte Ge-
sprächspartner sein. Wünschenswert sind angemessene Formen des Dialogs und der 
Zusammenarbeit zwischen den Katholischen Universitäten und den anderen Universi-
täten einer Nation zugunsten der Entwicklung und der Verständigung zwischen den 
Kulturen sowie zum Schutz von Natur und Umwelt durch ein internationales ökologi-
sches Bewusstsein. 

Zusammen mit den anderen privaten und öffentlichen Institutionen dienen die Katholi-
schen Universitäten durch die höhere Bildung und durch die Forschung dem allgemei-
nen Wohl. Unter den verschiedensten Arten von Institutionen, die notwendig sind zum 
freien Ausdruck der kulturellen Verschiedenheit, stellen sie eine Form dar, und sie 
bemühen sich, den Sinn für Solidarität in Gesellschaft und Welt zu fördern. Mit vol-
lem Recht erwarten sie daher von der weltlichen Gesellschaft und von den öffentlichen 
Autoritäten Anerkennung und Schutz ihrer institutionellen Autonomie und ihrer aka-
demischen Freiheit. Darüber hinaus haben sie das Recht auf die für die Gewährleis-
tung ihrer Existenz und Entwicklung notwendige wirtschaftliche Hilfe. 
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2.   Universitätsseelsorge 

38.  Die Universitätsseelsorge ist jene Aktivität der Universität, die den Mitgliedern der 
Universitätsgemeinschaft Gelegenheit bietet, das akademische Studium und außeraka-
demische Bereiche mit den religiösen und sittlichen Grundsätzen zu verbinden und so 
das Leben durch den Glauben zu gestalten. Die Universitätsseelsorge macht die Sen-
dung der Kirche in der Universität wirksam und ist daher wesentlicher Bestandteil ih-
rer Tätigkeit und ihrer Struktur. Eine Universitätsgemeinschaft, die den katholischen 
Charakter der Institution zu fördern sucht, ist sich dieser seelsorglichen Dimension 
bewusst und achtet auf die Möglichkeiten und Mittel, mit denen sie alle ihre Tätigkei-
ten beeinflussen kann. 

39.  Als natürlichen Ausdruck ihres katholischen Selbstverständnisses weiß die Universi-
tätsgemeinschaft auch, den Glauben im Alltag lebendig zu machen in bedeutenden 
Augenblicken der Besinnung und des Gebetes. So werden den katholischen Mitglie-
dern dieser Gemeinschaft gute Möglichkeiten geboten, sich in ihrem Leben katholi-
sche Lehre und katholische Lebensweise anzueignen. Sie werden nämlich ermutigt zur 
Teilnahme an den Sakramenten, vor allem am Sakrament der Eucharistie als dem voll-
kommensten Akt gemeinsamen Gottesdienstes. Jene akademischen Gemeinschaften, 
in denen nicht wenige Mitglieder verschiedenen Kirchen, kirchlichen oder religiösen 
Gemeinschaften angehören, werden deren Initiativen zu Meditation und Gebet respek-
tieren, und dies zum Schutz von deren Glauben. 

40.  Die Universitätsseelsorger werden die Professoren und Studenten auch einladen, sich 
stärker ihrer Verpflichtung gegenüber dem geistig oder körperlich Behinderten be-
wusst zu werden. Nach dem Vorbild Christi mögen sie sich in besonderer Weise um 
die Armen kümmern und um jene, die unter Ungerechtigkeit im wirtschaftlichen, sozi-
alen, kulturellen oder religiösen Bereich zu leiden haben. Diese Verpflichtung kommt 
in erster Linie innerhalb der akademischen Gemeinschaft zum Tragen; sie kann aber 
auch außerhalb derselben erfüllt werden. 

41.  Die Universitätsseelsorge ist eine unverzichtbare Aufgabe, wodurch die katholischen 
Studenten in Erfüllung ihres Taufversprechens vorbereitet werden können zu tätiger 
Teilnahme am Leben der Kirche. Sie kann ferner dazu beitragen, die Hochschätzung 
der Ehe und des familiären Lebens zu nähren und zu mehren, geistliche Berufungen 
für Priestertum und Ordensleben zu wecken, das christliche Engagement der Laien an-
zuregen und jedweden Einsatz mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen. Ein 
Einvernehmen zwischen der Universitätsseelsorge und den Institutionen, die unter der 
Leitung des Bischofs oder mit dessen Billigung in der Teilkirche arbeiten, wird zum 
allgemeinen Nutzen dienlich sein.(35) 

42.  Verschiedene Vereinigungen und Bewegungen des geistlichen und apostolischen Le-
bens, hauptsächlich aber jene, die eigens für die Studenten gegründet sind, können von 
großem Einfluss sein auf das Wachstum der pastoralen Aspekte des Universitätsle-
bens. 

3.   Kultureller Dialog 

43.  Ihrem Wesen gemäß fördert die Universität die Kultur durch ihre Forschung, sie hilft, 
die Kultur des Ortes den nachfolgenden Generationen durch ihre Lehre zu vermitteln 
und pflegt durch die ihr eigenen Bildungsangebote kulturelle Initiativen. Sie ist für alle 
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menschliche Erfahrung offen, bereit zum Dialog und bereit, aus jeder Kultur selbst zu 
lernen. An diesen Prozess beteiligt sich die Katholische Universität dadurch, dass sie 
die reiche kulturelle Erfahrung der Kirche einbringt. Im Bewusstsein dessen, dass die 
menschliche Kultur für Offenbarung und Transzendenz offen ist, ist die Katholische 
Universität der primäre und spezifische Ort für einen fruchtbaren Dialog zwischen E-
vangelium und Kultur. 

44.  Die Katholische Universität steht der Kirche gerade durch einen solchen Dialog bei, 
indem sie ihr hilft, zu einer besseren Kenntnis der verschiedenen Kulturen zu kom-
men, zwischen deren positiven und negativen Aspekten zu unterscheiden, deren echte 
menschliche Beiträge anzunehmen und jene Mittel zu entwickeln, durch welche sie 
den Menschen einer bestimmten Kultur den Glauben verständlicher machen kann.(36) 
Wenn es wahr ist, dass das Evangelium nicht mit einer bestimmten Kultur gleichge-
setzt werden kann, sondern dass es vielmehr alle Kulturen übersteigt, ist es auch zu-
treffend, dass »das Reich, das das Evangelium verkündet, von Menschen gelebt wird, 
die zutiefst an eine Kultur gebunden sind, und dass die Errichtung des Gottesreiches 
nicht darauf verzichten kann, sich gewisser Elemente der menschlichen Kultur und 
Kulturen zu bedienen«.(37) »Ein Glaube, der sich am Rande des Menschlichen und 
damit der Kultur vollzöge, wäre ein unzuverlässiger Glaube gegenüber der Fülle des-
sen, was das Wort Gottes offenbart und enthüllt, ein geköpfter Glaube, ja geradezu ein 
Glaube im Prozess der Selbstauflösung«.(38) 

45.  Die Katholische Universität soll immer mehr die Kulturen der heutigen Welt beachten 
wie auch die kulturellen Traditionen innerhalb der Kirche, um einen ständigen und 
fruchtbaren Dialog zwischen dem Evangelium und der heutigen Gesellschaft zu för-
dern. Unter den Kriterien, welche den Wert einer jeden Kultur kennzeichnen, haben 
Vorrang: das Gespür für die menschliche Person, ihre Freiheit und ihre Würde; das 
Gespür für ihre Verantwortung und ihre Offenheit für das Transzendente. Mit der 
Achtung der Person ist das hohe Gut der Familie verbunden, Urzelle jeder menschli-
chen Kultur. 

Die Katholischen Universitäten sollen bemüht sein, die Zielsetzungen und Widersprü-
che der heutigen Kultur zu unterscheiden und gut zu gewichten suchen, um sie so für 
die volle Entfaltung der Personen und die umfassende Entwicklung der Völker fähig 
zu machen. Es wird besonders empfohlen, durch geeignete Untersuchungen den Ein-
fluss zu erforschen, welchen die moderne Technologie und vor allem die Medien auf 
die Personen, die Familie, die Institutionen und auf die Kultur insgesamt ausüben. Die 
überkommenen Kulturen sind in ihrem ursprünglichen Wesen zu schützen, indem man 
ihnen hilft, die Werte dieser Zeit anzunehmen, ohne ihr Erbe preiszugeben, das ein 
Gut der ganzen Menschheitsfamilie ist. Universitäten in Gegenden mit alter kultureller 
Tradition haben die Kulturen dieser Orte mit dem fruchtbaren Beitrag der jüngeren 
Kulturen umsichtig in Einklang zu bringen. 

46.  Ein Bereich von besonderem Interesse für die Katholische Universität ist der Dialog 
zwischen dem christlichen Denken und den modernen Wissenschaften. Diese Aufgabe 
erheischt Menschen, die in den einzelnen Disziplinen besonders ausgewiesen und 
zugleich hinreichend theologisch gebildet und fähig sind, die epistemologische Frage-
stellung auf der Ebene des Verhältnisses von Glaube und Vernunft zu behandeln. Die-
se Aufgabe bezieht sich sowohl auf die Naturwissenschaften, wie auch auf die Hu-
manwissenschaften, die neue und komplexe philosophische und ethische Probleme 
stellen. Der christliche Forscher muss aufzeigen, wie die menschliche Vernunft durch 
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die höhere, vom Evangelium stammende Wahrheit bereichert wird: »Der Verstand 
wird dadurch niemals beeinträchtigt, sondern im Gegenteil angespornt und gestärkt 
durch die innere Erkenntnisquelle einer tieferen Einsicht in das Wort Gottes, durch die 
Hierarchie der Werte, die sich aus ihm ergibt. Die Katholische Universität trägt auf ih-
re einzigartige Weise dazu bei, den Vorrang des Geistes sichtbar zu machen, der sich 
unter Gefahr der Selbstaufgabe niemals darauf einlassen kann, sich gänzlich etwas an-
derem zu widmen als der Erforschung der Wahrheit«.(39) 

47.  Neben dem kulturellen Dialog kann die katholische Universität, unter Beachtung ihrer 
eigenen Zielsetzung, unter Berücksichtigung des verschiedenen religiös-kulturellen 
Kontextes und in Befolgung der von der rechtmäßigen kirchlichen Autorität erlassenen 
Weisungen dem ökumenischen Dialog von Nutzen sein, um die Suche nach der Ein-
heit aller Christen und den Dialog zwischen den Religionen dadurch zu fördern, daß 
sie hilft, die den übrigen Religionen eigenen geistlichen Werte zu erkennen. 

4.   Evangelisierung 

48.  Primäre Aufgabe der Kirche ist es, das Evangelium so zu verkündigen, dass die Ver-
bindung von Glaube und Leben sicher bewahrt wird sowohl in den einzelnen Men-
schen wie im soziokulturellen Kontext, in dem die Menschen leben, arbeiten und ein-
ander begegnen. »Evangelisierung besagt für die Kirche, die Frohbotschaft in alle Be-
reiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluss von innen her umzuwan-
deln und die Menschheit selbst zu erneuern... Für die Kirche geht es nicht nur darum, 
immer weitere Landstriche oder immer größere Volksgruppen durch die Predigt des 
Evangeliums zu erfassen, sondern zu erreichen, dass durch die Kraft des Evangeliums 
die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die Interessensbereiche, die Denkge-
wohnheiten, die Quellen der Inspiration und die Lebensmodelle der Menschheit, die 
zum Wort Gottes und zum Heilsplan im Gegensatz stehen, umgewandelt werden«.(40) 

49.  Jede Katholische Universität leistet ihrem eigenen Wesen gemäß der Kirche eine gro-
ße Hilfe beim Werk der Evangelisierung. Es handelt sich um ein lebendiges Zeugnis 
auf institutioneller Ebene, das Christus und seiner Botschaft geleistet wird, und das so 
notwendig ist in den durch den Säkularismus geprägten Kulturen, oder wo Christus 
und seine Botschaft noch nicht bekannt sind. Nebst dem werden alle Aktivitäten einer 
Katholischen Universität mit dem Evangelisierungsauftrag der Kirche harmonisch 
verbunden: Forschung, im Licht der christlichen Botschaft, welche die neuen Errun-
genschaften den einzelnen Menschen sowie der Gesellschaft zugute kommen lässt; 
Bildung im Kontext des Glaubens, welche die Menschen zu vernünftigem und kriti-
schem Urteil fähig macht und sie der hohen Würde der menschlichen Person bewusst 
werden lässt; Berufsausbildung, welche die ethischen Werte und die Bereitschaft zum 
Dienst an den einzelnen Menschen sowie an der Gesellschaft mit einbezieht; Dialog 
mit der Kultur, der zu einem besseren Verständnis des Glaubens führt; theologische 
Forschung, welche hilft, den Glauben in neuer Sprache auszudrücken. »Gerade weil 
sich die Kirche immer mehr ihrer Heilssendung für die gesamte Welt bewusst wird, 
möchte sie mit diesen Einrichtungen in enger Verbindung stehen; denn bei der 
Verbreitung der wahren Botschaft Jesu Christi sollen sie präsent sein und wirksam 
mitarbeiten«.(41) 
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TEIL II 

ALLGEMEINE NORMEN 

Art. 1. - Natur dieser Allgemeinen Normen 

§ 1.  Diese Allgemeinen Normen fußen auf dem Codex Iuris Canonici,(42) dessen weitere 
Ausführung sie sind, und auf zusätzlichen Gesetzen der Kirche, unbeschadet des 
Rechts des Heiligen Stuhls, seine Autorität einzusetzen, wenn es erforderlich sein soll-
te. Sie gelten für alle Katholischen Universitäten und katholischen Hochschuleinrich-
tungen in der ganzen Welt. 

§ 2.  Die Bischofskonferenzen und die anderen Organe der Katholischen Kirche(43) müs-
sen die Allgemeinen Normen an den einzelnen Orten und in den einzelnen Regionen in 
Übereinstimmung mit dem Codex Iuris Canonici und den zusätzlichen kirchlichen Ge-
setzen anwenden, unter Berücksichtigung der Statuten der betreffenden Universität 
oder Institution und - wo es geschehen kann und opportun ist - auch des weltlichen 
Rechts. Nach Überprüfung durch den Heiligen Stuhl(44) gelten die örtlichen und regi-
onalen Rahmenordnungen für alle Katholischen Universitäten und katholischen Hoch-
schuleinrichtungen der Region, ausgenommen die Kirchlichen Universitäten und Fa-
kultäten, die nämlich, ebenso wie die Kirchlichen Fakultäten, die zu einer Katholi-
schen Universität gehören, den Normen der Apostolischen Konstitution Sapientia 
Christiana unterstehen.(45) 

§ 3.  Eine Universität, die vom Heiligen Stuhl, von einer Bischofskonferenz oder von einem 
anderen Organ der Katholischen Hierarchie oder von einem Diözesanbischof errichtet 
oder anerkannt ist, muss diese Allgemeinen Normen und ihre Anwendung, die örtliche 
und die regionale, den sich auf ihre Leitung beziehenden Instrumenten einfügen und 
ihre geltenden Statuten sowohl an die Allgemeinen Normen wie an deren Anwendung 
anpassen und sie der rechtmäßigen kirchlichen Autorität zur Genehmigung vorlegen. 
Auch die übrigen, nicht in den zuvor erwähnten Formen eingerichteten Universitäten 
haben im Einvernehmen mit der kirchlichen Autorität des Ortes diese Allgemeinen 
Normen, und deren örtliche oder regionale Applikationen auf sich zu beziehen und sie 
den sich auf ihre Leitung beziehenden Instrumenten einzufügen und - soweit es ge-
schehen kann - ihre geltenden Statuten sowohl an diese Allgemeinen Normen wie auch 
an deren Anwendung anzupassen. 

Art. 2 - Wesen einer Katholischen Universität 

§ 1.  Eine Katholische Universität ist wie jede Universität eine Gemeinschaft von Studie-
renden, welche die verschiedenen Gebiete des menschlichen Wissens behandelt. Sie 
widmet sich der Forschung, der Lehre und verschiedenen Dienstleistungen, die ihrer 
kulturellen Aufgabe entsprechen. 

§ 2.  Eine Katholische Universität durchdringt als Katholische Universität ihre Forschung 
und Lehre und die übrigen Aufgaben mit den katholischen Zielen, Grundsätzen und 
Haltungen und handelt danach. Sie ist an die Kirche gebunden entweder durch eine 
bestimmte konstitutive und satzungsmäßige Bindung oder aufgrund einer Verpflich-
tung der Institution, welche die für sie Verantwortlichen übernommen haben. 
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§ 3.  Jede Katholische Universität muss ihren katholischen Charakter verdeutlichen entwe-
der durch die Erklärung ihrer Aufgabe oder durch ein anderes geeignetes öffentliches 
Instrument, sofern nicht etwas anderes von der zuständigen kirchlichen Autorität ge-
billigt ist. Sie muss, besonders durch ihre Struktur und ihre Ordnungen, Möglichkeiten 
vorsehen, um jenen Charakter zum Ausdruck zu bringen und zu wahren gemäß § 2. 

§ 4.  Die katholische Lehre und die katholische Disziplin müssen sich auswirken auf alle 
Tätigkeiten der Universität, wobei jedoch die Gewissensfreiheit einer jeden Person 
voll zu beachten ist.(46) Jeder öffentliche Akt der Universität muss mit ihrem katholi-
schen Wesen übereinstimmen. 

§ 5. Eine Katholische Universität besitzt die nötige Autonomie, das ihr eigene Wesen zu 
entfalten und ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Forschungs- und die Lehrfreiheit ist anzu-
erkennen und zu wahren je nach den Grundsätzen und Methoden einer jeden Disziplin, 
wenn nur die Rechte der einzelnen Person und die der Gemeinschaft geschützt werden, 
innerhalb des Anspruchs der Wahrheit und des Gemeinwohls.(47) 

Art. 3 - Errichtung einer Katholischen Universität 

§ 1.  Eine Katholische Universität kann errichtet und anerkannt werden vom Heiligen Stuhl, 
von einer Bischofskonferenz, oder von einem anderen Organ der Katholischen Hierar-
chie oder von einem Diözesanbischof. 

§ 2.  Mit Zustimmung des Diözesanbischofs kann eine Katholische Universität auch von 
einem Ordensinstitut oder von einer anderen öffentlichen juristischen Person einge-
richtet werden. 

§ 3.  Eine Katholische Universität kann von anderen Personen, Geistlichen oder Laien, ein-
gerichtet werden. Eine solche Universität kann als Katholische Universität nur gelten 
mit Billigung durch die zuständige kirchliche Autorität, gemäß den Bedingungen, wel-
che die Parteien vereinbart haben.(48) 

§ 4.  In den Fällen von § 1 und § 2 müssen die Statuten von der zuständigen kirchlichen 
Autorität genehmigt werden. 

Art. 4 - Universitätsgemeinschaft 

§ 1.  Die Verantwortung für den Schutz und die Stärkung des katholischen Charakters der 
Universität kommt vor allem der Universität selbst zu. Wenngleich diese Verantwor-
tung insbesondere den Autoritäten der Universität, (einschließlich, wo es sie gibt, des 
Großkanzlers und/oder des Verwaltungsrates oder eines anderen gleichwertigen Or-
gans) obliegt, betrifft sie, wenn auch nicht in demselben Maß, auch alle Mitglieder der 
Universitätsgemeinschaft. Daher ist es erforderlich, dass für die Universität geeignete 
Personen, hauptsächlich Professoren und Verwaltungsbedienstete, gewonnen werden, 
die bereit und in der Lage sind, diesen Charakter zu fördern. Der Charakter einer Ka-
tholischen Universität ist vornehmlich gebunden an die Qualität der Professoren und 
an die Beachtung der katholischen Lehre. Sache der rechtmäßigen Autorität ist es, ge-
mäß den Vorschriften des Codex Iuris Canonici über diese beiden grundlegenden Be-
dingungen zu wachen.(49) 
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§ 2.  Die Professoren und alle Verwaltungsbediensteten sind zum Zeitpunkt ihrer Ernen-
nung über den katholischen Charakter der Institution und über dessen Folgen in 
Kenntnis zu setzen, ebenso über ihre Verpflichtung, diesen Charakter zu fördern oder, 
wenigstens, zu beachten. 

§ 3.  Auf eine Weise, die den verschiedenen akademischen Disziplinen entspricht, sind die 
katholische Lehre und die katholische Sittenordnung sowohl in der Forschung wie in 
der Unterweisung von allen katholischen Dozenten getreu anzunehmen und von den 
übrigen zu beachten. Insbesondere die katholischen Theologen haben im Bewusstsein 
dessen, dass sie einen Auftrag der Kirche wahrnehmen, dem Lehramt der Kirche als 
dem authentischen Interpreten von Schrift und Überlieferung treu zu sein.(50) 

§ 4.  Dozenten und Verwaltungsbedienstete, die anderen Kirchen, kirchlichen Gemein-
schaften oder Religionen angehören, und jene, die sich zu keinem religiösen Glauben 
bekennen, sowie alle Studenten sind verpflichtet, den katholischen Charakter der Uni-
versität anzuerkennen und zu beachten. Damit der katholische Charakter der Universi-
tät oder der Hochschuleinrichtung nicht gefährdet wird, muss jedenfalls vermieden 
werden, dass die nicht-katholischen Dozenten einen mehrheitlichen Teil in der Institu-
tion bilden, die katholisch ist und katholisch bleiben muss. 

§ 5.  Die Bildung der Studenten muss die akademische und berufliche Reife verbinden mit 
der Prägung durch die sittlichen und die religiösen Grundsätze und mit der Kenntnis 
der Soziallehre der Kirche. Die Studienordnung für einen jeden Beruf muss eine an-
gemessene ethische Bildung für den Beruf vorsehen, auf den sie vorbereitet. Außer-
dem muss erreicht werden, dass alle Studierenden Vorlesungen über die katholische 
Lehre hören können.(51) 

Art. 5 - Katholische Universität in der Kirche 

§ 1.  Jede Katholische Universität muss Gemeinschaft halten mit der Gesamtkirche und mit 
dem Heiligen Stuhl; eng muss sie mit der Teilkirche verbunden sein, mit den Diöze-
sanbischöfen der Region oder der Nation, wo sie tätig ist. Entsprechend dem ihr als 
Universität eigenen Charakter hat die Katholische Universität zu dem der Kirche über-
tragenen Werk der Evangelisierung ihren Beitrag zu leisten. 

§ 2.  Pflicht eines jeden Bischofs ist es, den guten Gang der Katholischen Universitäten 
seiner Diözese zu fördern; er hat das Recht und die Pflicht, für Schutz und Stärkung 
von deren katholischen Charakter zu sorgen. Wenn bezüglich dieser notwendigen Be-
dingung Probleme entstehen, hat der Ortsbischof die Maßnahmen zu treffen, die zu ih-
rer Lösung nötig sind, im Einvernehmen mit den rechtmäßigen akademischen Autori-
täten und im Einklang mit den festgelegten Verfahren(52) und - wenn es erforderlich 
sein sollte - mit Hilfe des Heiligen Stuhls. 

§ 3.  Zu bestimmten Zeiten muss eine jede Katholische Universität, von der Art. 3 §§ 1-2 
handelt, der zuständigen kirchlichen Autorität über die Universität und ihre Tätigkei-
ten berichten. Die übrigen Katholischen Universitäten müssen über diese Angelegen-
heiten den Bischof der Diözese informieren, in welcher sich der Hauptsitz der Institu-
tion befindet. 
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Art. 6 - Universitätsseelsorge 

§ 1.  Die Katholische Universität hat die Seelsorge der Mitglieder der Universitätsgemein-
schaft zu fördern und vor allem das geistliche Wachstum derer, die sich zum katholi-
schen Glauben bekennen. Jene Wege sind zu bevorzugen, welche der Vollendung der 
menschlichen und der beruflichen Bildung durch die religiösen Werte im Lichte der 
katholischen Lehre dienen, so dass die Erkenntnis des Verstandes mit der religiösen 
Dimension des Lebens verbunden wird. 

§ 2.  Eine hinreichende Zahl geeigneter Personen - Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen, 
Laien - ist zu bestellen, die für die Universitätsgemeinschaft die spezifische Seelsorge 
leisten, die in Übereinstimmung und in Zusammenarbeit mit der Seelsorge in der Teil-
kirche unter der Leitung oder Approbation des Diözesanbischofs auszuüben ist. Alle 
Mitglieder der Universitätsgemeinschaft sind einzuladen, sich in die Universitätsseel-
sorge einzubringen und an deren Vorhaben mitzuwirken. 

Art. 7 - Kooperation 

§ 1.  Zur besseren Bewältigung der Probleme der heutigen Gesellschaft und zur Stärkung 
des katholischen Charakters der Institutionen ist es nötig, in Forschung und Lehre und 
bei den übrigen Tätigkeiten der Universität die regionale, nationale und internationale 
Zusammenarbeit aller Katholischen Universitäten, auch der Kirchlichen Universitäten 
und Fakultäten zu fördern.(53) Diese Kooperation ist, gleichermaßen zu fördern auch 
zwischen den Katholischen Universitäten und den anderen Universitäten und For-
schungs- und Lehreinrichtungen, sowohl den öffentlichen wie den privaten. 

§ 2.  Die Katholischen Universitäten haben sich, wenn es möglich ist, und in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen der katholischen Lehre, an den öffentlichen Planungen und 
an den Projekten der nationalen und internationalen Institutionen zu beteiligen, die 
sich um Gerechtigkeit, Entwicklung und Fortschritt bemühen. 

 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Art. 8 - Diese Konstitution tritt mit dem ersten Tag des akademischen Jahres 1991 in Kraft. 

Art. 9 - Die Durchführung der Konstitution ist der Kongregation für das Katholische Bil-
dungswesen übertragen, deren Aufgabe es sein wird, die dazu notwendigen Normen zu erlas-
sen. 

Art. 10 - Aufgabe der Kongregation für das Katholische Bildungswesen wird es sein, wenn es 
im Laufe der Zeit die Umstände erfordern, Änderungen vorzuschlagen, die in diese Konstitu-
tion einzufügen sind, damit die Konstitution den neuen Anforderungen der Katholischen Uni-
versitäten stets angepasst ist. 

Art. 11 - Teilkirchliche Gesetze oder Gewohnheiten, die gegenwärtig in Geltung sind und 
dieser Konstitution zuwiderlaufen, werden aufgehoben. Ebenso werden aufgehoben die bis 
zum heutigen Zeitpunkt vom Heiligen Stuhl physischen und juristischen Personen gewährten 
Privilegien, die dieser Konstitution widersprechen. 
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SCHLUSS 

Die Aufgabe, welche die Kirche mit großer Hoffnung den Katholischen Universitäten anver-
traut, hat kulturelle und religiöse Bedeutung von größtem Gewicht, da sie die Zukunft der 
Menschheit betrifft. Die Erneuerung, die von den Katholischen Universitäten gefordert wird, 
soll diese fähiger machen, den Auftrag zu erfüllen, Christi Botschaft den Menschen, der Ge-
sellschaft und den Kulturen zu überbringen: »Jede menschliche - individuelle und gemein-
schaftliche - Wirklichkeit ist ja von Christus erlöst worden: Die Menschen sind erlöst mit all 
ihrem Tun, dessen erhabenster und den Menschen eigenster Ausdruck die Kultur ist. Das 
Heilswirken der Kirche im Rahmen der Kulturen vollzieht sich in erster Linie durch die Ver-
mittlung der Personen, der Familien und der Erzieher... Unser Erlöser Jesus Christus bietet 
sein Licht und seine Hoffnung allen Männern und Frauen an, welche die Wissenschaft und die 
Künste, die Literatur und die zahllosen, von der modernen Kultur entwickelten Bereiche pfle-
gen. Alle Kinder der Kirche müssen sich daher ihrer Sendung bewusst werden und entdecken, 
wie das Evangelium die vorherrschenden Mentalitäten und Werte durchdringen und erneuern 
kann, welche die verschiedenen Kulturen und die ihnen entspringenden Meinungen und Hal-
tungen inspirieren«.(54) 

Voller Hoffnung übergebe ich dieses Dokument allen Männern und Frauen, die auf vielfache 
Weise die schwere Aufgabe der katholischen höheren Bildung versehen. 

Geliebte Brüder und Schwestern, meine Ermutigung und mein Vertrauen begleiten Euch bei 
Eurer harten täglichen Arbeit, die von Tag zu Tag größer, drängender, notwendig wird für die 
Evangelisierung, für die Zukunft der Kultur und der Kulturen. Kirche und Welt brauchen Euer 
Zeugnis und Euren sachkundigen, frei und verantwortungsbewusst geleisteten Einsatz. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 15. August 1990, dem Fest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel, im zwölften Jahr meines Pontifikats. 
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